




























































 

ENTWURF 
Wasserwirtschaftsamt 

Hof     
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Standort 
Jahnstraße 4 
95030 Hof 

Telefon / Telefax 
+49 9281 891-0 
+49 9281 891-100 

E-Mail / Internet 
poststelle@wwa-ho.bayern.de 

www.wwa-ho.bayern.de 

Stadt Bayreuth 
- Stadtplanungsamt - 
Luitpoldplatz 13 
95444 Bayreuth 
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  1-4622-BT-9633/2016 Michaela Blüml 07.11.2016 
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BP Nr. 8/15 "Gewerbestandort Nordring" 
Teiländerung B-Plan Nr. 8/78 § 4 Abs. 1 BauGB 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Wasserwirtschaftsamt nimmt  zu o. g. Bauleitplanung wie folgt Stellung. 

 

1. Öffentliche Wasserversorgung und Grundwasserschutz 

Eine qualitativ und quantitativ ausreichende Versorgung des Planungsgebie-

tes mit Trink- und Brauchwasser kann durch die Stadtwerke Bayreuth ge-

währleistet werden. Amtlich festgesetzte Trinkwasserschutzgebiete werden 

nicht berührt.  

 

2. Altlasten und Bodenschutz 

Das beplante Gelände wurde im Juli 2016 durch das Büro Piewak & Partner 

durch Rammkernsondierungen orientierend hinsichtlich Altlasten erkundet. 

Das Wasserwirtschaftsamt Hof hat mit Schreiben 1.1-8182-BT-6270/2016 

vom 21.07.2016 gegenüber dem Umweltamt zu den Untersuchungen Stell-

lunge genommen. Auf den diesbezüglichen Schriftverkehr wird verwiesen.  
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Zusammenfassend bleibt festzuhalten: 

 Vor weiteren Altlastenerkundungen ist eine Kampfmittelräumung des Geländes 

erforderlich. 

 Für eine abschließende Altlastenbewertung sind für die bereits erkundeten Berei-

che weitere Untersuchungen erforderlich. 

 Nicht alle geplanten Sondierungen konnten durchgeführt werden, da Markierun-

gen entfernt wurden. Auch hier besteht weiterer Erkundungsbedarf. 

Einer Versickerung von Niederschlagswasser in schadstoffbelasteten Bereichen kann 

nicht zugestimmt werden. 

 

3. Öffentliche Abwasserbeseitigung 

Das Baugebiet ist durch den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungsan-

lage ordnungsgemäß zu erschließen. 

Angaben zur Art der Abwasserentsorgung werden in den Unterlagen nicht gemacht.  

 

Schmutzwasser 

Der zusätzliche Abfluss, sowie die zusätzlichen Frachten sind im momentan in Bear-

beitung befindlichen Generalentwässerungsplan der Stadt Bayreuth zu berücksichti-

gen. 

 

Niederschlagswasser 

Aus den Unterlagen ist nicht ersichtlich von welchen befestigten Flächen das anfal-

lende Niederschlagswasser ggf. in Gewässer eingeleitet, versickert werden oder in 

die Mischwasserkanalisation / Trennkanalisation entwässern soll.  

Auf die o. g. Hinweise bzgl. der Altlastensituation wird verwiesen. 

 

Entsprechend § 55 WHG soll Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder 

direkt über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer 

eingeleitet werden. Aufgrund der zu erwartenden hohen Flächenbelastung im Ge-

werbegebiet, sollte eine Anbindung an das bestehende Entwässerungsnetz in Form 

eines modifizierten Mischsystems angestrebt werden. Behandlungsbedürftiges Nie-

derschlagswasser sollte dem städtischen Mischwasserkanal zugeführt werden. Nicht 

behandlungsbedürftiges Niederschlagswasser (z.B. von Dachflächen) sollte ortsnah 

versickert oder einem Oberflächengewässer zugeführt werden.  

Alternativ wäre auch ein modifiziertes Trennsystem denkbar. 
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4. Oberflächengewässer 

Das Gebiet liegt nicht in einem festgesetzten Überschwemmungsgebiet. Durch die 

Nähe zum Roten Main bzw. dem Grünbachgraben westlich des Planungsgebietes 

liegen Teile des beplanten Gebietes (entlang des Nordrings) jedoch in einem wasser-

sensiblen Bereich. D. h. bei einem extremen Hochwasser (> HQ100) oder Extrem-

niederschlagsereignissen kann das Gebiet von Hochwasser oder wild abfließendem 

Hangwasser betroffen sein.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Blüml 

 


